V e r e i n b a r u n g

(Werkvertrag)

abgeschlossen zwischen

der Medizinischen Universität Wien,

Spitalgasse 23, 1090 Wien,

vertreten durch

Rektor O. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang SCHÜTZ

(in der Folge „Auftraggeberin“ genannt)

und

Herrn / Frau  …………..………………………..

Adresse: ………………………………………………………………

Sozialversicherungsnummer/Geburtsdatum:………………………………

Bankleitzahl/Bank/Kontonummer:……………………………………………

(in der Folge „Auftragnehmer/in“ genannt) 

I.

(1) Der/Die Auftragnehmer/in verpflichtet sich mit Unterzeichnung der vorliegenden Vereinbarung zur Erbringung folgender Leistung(en):

 „_________________“

Dieser Auftrag wird mit [Datum] erteilt und ist binnen angemessener Frist, somit spätestens bis [Datum] abzuschließen. Eine regelmäßige Tätigkeit des Auftragnehmers / der Auftragnehmerin für die Auftraggeberin ergibt sich daraus nicht.

(2)
Der/Die Auftragnehmer/in ist berechtigt, sich bei der Erbringung der vereinbarten Leistung(en) auf eigene Rechnung durch geeignete Personen vertreten zu lassen oder Hilfspersonen heranzuziehen. 
II.

(1) Der/Die Auftragnehmer/in erhält für die zu erbringende(n) Leistung(en) ein Pauschalhonorar von 

€ xx,xx  brutto 
zu Lasten des Innenauftrages _______________
(2)
Mit der Zahlung dieses Honorars sind sämtliche Aufwendungen und Kosten des Auftragnehmers / der Auftragnehmerin abgegolten. Darüber hinaus hat der / die Auftragnehmer/in im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung keine finanziellen Ansprüche gegenüber der Auftraggeberin.

(3)
Eine allfällige vom Auftragnehmer / von der Auftragnehmerin zu entrichtende Umsatzsteuer ist im Pauschalhonorar enthalten.

(4)
Die Auszahlung des vereinbarten Honorars setzt eine vereinbarungsgemäße Leistungserbringung voraus.

(5) Allenfalls erforderliche Verbesserungsarbeiten, die erforderliche sind, um eine vereinbarungsgemäße Leistung herzustellen, sind vom Auftragnehmer / von der Auftragnehmerin grundsätzlich kostenlos durchzuführen.

(6) Der / Die Auftragnehmer/in verpflichtet sich, nach vollständiger Leistungserbringung eine prüffähige Honorarnote in der vereinbarten Höhe zu legen. 
(7) Das vereinbarte Honorar wird dem / der Auftragnehmer/in binnen 6 Wochen ab Zugang der Honorarnote auf das von ihm / ihr bekannt gegebene Konto überwiesen. 
III.

(1) Der / Die Auftragnehmer/in erklärt, dass er / sie die vertragsgegenständlichen Leistungen im Rahmen selbständiger Erwerbstätigkeit (f a l l s  n i c h t  z u t r e f f e n d  b i t t e              s t r e i c h e n!): auf der Grundlage einer Gewerbeberechtigung ausübt. Eine Unterordnung bzw. Eingliederung in die Organisation der Auftraggeberin wird durch diesen Vertrag nicht begründet. Der / Die Auftragnehmer/in arbeitet nach eigenem Plan und verfügt selbst über die zur Erbringung der vereinbarten Leistungen erforderlichen Betriebsmittel (unternehmerische Struktur). Die Kosten dieser Betriebsmittel hat der / die Auftragnehmer/in selbst zu tragen. Bei Erbringung der unter Punkt I. vereinbarten Leistungen ist der / die Auftragnehmer/in an keine Weisungen der Auftraggeberin gebunden.
N i c h t  Z u t r e f f e n d e s  b i t t e  s t r e i c h e n!:

(Falls Gewerbeberechtigung vorliegt):

(2) Aufgrund des vorliegenden Werkvertrags ist der/die Auftragnehmer/in für die Abführung der auf das vereinbarte Honorar entfallenden Steuern/Abgaben/Sozialversicherungsbeiträge etc.(z.B. ESt., USt.) selbst verantwortlich. Die Auftraggeberin unterliegt keiner Meldepflicht.
(Falls keine Gewerbeberechtigung vorliegt):
(2) Aufgrund des vorliegenden Werkvertrags ist die Auftraggeberin nicht verpflichtet, den/die AuftragnehmerIn zur Sozialversicherung anzumelden. Der/Die Auftragnehmer/in ist für die (fristgerechte) Abgabe der gesetzlich vorgesehenen Meldungen an den zuständigen Sozialversicherungsträger selbst verantwortlich. Ebenso ist der/die AuftragnehmerIn für die Abführung der auf das vereinbarte Honorar entfallenden Steuern / Abgaben / Sozialversicherungsbeiträge etc. (z.B. ESt., USt.) selbst verantwortlich. 
IV.

Die Erbringung der Leistung erfolgt ausschließlich auf Gefahr des Auftragnehmers / der Auftragnehmerin. Er / Sie verzichtet, soweit in dieser Vereinbarung nicht ausdrücklich anderes vorgesehen ist, für sich und seine / ihre Rechtsnachfolger auf jeden Ersatzanspruch gegenüber der Auftraggeberin für Schäden, die ihm / ihr aus diesem Vertrag erwachsen.     Der / Die Auftragnehmer/in haftet für alle Schäden, welche der Auftraggeberin oder Dritten im Zuge der Auftragsdurchführung von ihm / ihr zugefügt werden und wird diese schad- und klaglos halten. Diese Haftung umfasst auch die Kosten notwendiger rechtsfreundlicher Vertretung.
V.

Der / Die Auftragnehmerin verpflichtet sich zur Verschwiegenheit über alle Tatsachen, die ihm / ihr im Zusammenhang mit diesem Vertrag bekannt werden und deren Geheimhaltung im Interesse der Auftraggeberin oder Dritter geboten ist. 

VI.

In allen aus diesem Vertrag entspringenden Rechtsstreitigkeiten ist das sachlich und örtlich zuständige Gericht in Wien zuständig. Die Vereinbarung unterliegt österreichischem Recht.

VII.

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Diese Vereinbarung wird in zwei Ausfertigungen errichtet, von denen beide Vertragsparteien eine erhalten.

(2) Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft. 

Wien, am …………………………….
Wien, am …………………………….

_____________________________                            ____________________________

Die/Der Projektleiter/in
  Der / Die Auftragnehmer/in:

Für die Auftraggeberin:

____________________________

ADir Eva KRIEGLER
Leiterin der Personalabteilung
